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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1973

Norm

StPO aF §281 Abs1 Z11 C

StPO §283 B

Rechtssatz

Die zu Unrecht angenommene Anwendung eines allgemeinen Erschwerungsgrundes bei der Strafbemessung stellt

keinen Nichtigkeitsgrund nach dem § 281 Abs 1 Z 11 StPO dar. Ein solcher Mangel kann nur mit Berufung geltend

gemacht werden.
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